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16. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den beträchtli-
chen Fortschritten bei der Umsetzung der aus der dreijährli-
chen Überprüfung des Zertifikationssystems des Kimberley-
Prozesses hervorgegangenen Empfehlungen, die auf der 2006
in Gaborone abgehaltenen Plenartagung verabschiedet wur-
den, und stellt fest, dass sie zur Stärkung und Konsolidierung
des Prozesses beitragen sollten;

17. erkennt an, dass der Mechanismus der gegenseitigen
Überprüfung und die Erhebung und Vorlage statistischer Da-
ten wichtige Überwachungsinstrumente darstellen, die für die
wirksame Anwendung des Zertifikationssystems des Kimber-
ley-Prozesses unerlässlich sind, und in dieser Hinsicht

a) stellt mit Befriedigung fest, dass praktisch alle Teil-
nehmer des Kimberley-Prozesses sowie mehrere Beitrittskan-
didaten Überprüfungsbesuche erhalten haben und dass meh-
rere Länder sowie eine Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration bereits zu einem zweiten Überprüfungsbe-
such eingeladen haben, und fordert die anderen Teilnehmer
auf, zu weiteren Besuchen einzuladen;

b) begrüßt die Stärkung des Mechanismus der gegen-
seitigen Überprüfung durch die Verabschiedung eines überar-
beiteten Verwaltungsbeschlusses zur gegenseitigen Überprü-
fung;

c) nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Veröf-
fentlichung von Daten des Kimberley-Prozesses zum Handel
und zur Produktion, begrüßt die Fortschritte bei der Zusam-
menstellung und Vorlage vollständiger und genauer statisti-
scher Berichte über die Produktion von Rohdiamanten und
den Handel damit und legt allen Teilnehmern des Prozesses
nahe, die Datenqualität weiter zu verbessern und rasch auf die
von dem Prozess durchgeführten Analysen dieser Daten zu
reagieren;

18. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Systemati-
sierung der Arbeit des Kimberley-Prozesses im Hinblick auf
die weitere Ausarbeitung transparenter und einheitlicher Re-
geln und Verfahren und die Einführung eines Mechanismus
für die Konsultation und Koordinierung im Rahmen des Pro-
zesses;

19. nimmt außerdem mit Befriedigung Kenntnis von der
Hilfe und den Kapazitätsaufbaumaßnahmen verschiedener
Geber und ermutigt andere Geber, den Teilnehmern des Kim-
berley-Prozesses finanziellen und technischen Sachverstand
zur Verfügung zu stellen, um ihnen dabei behilflich zu sein,
strengere Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen auszuar-
beiten;

20. nimmt mit höchster Anerkennung Kenntnis von dem
wichtigen Beitrag, den die Europäische Gemeinschaft, die
2007 den Vorsitz des Kimberley-Prozesses führte, zu den Be-
mühungen um die Eindämmung des Handels mit Konfliktdia-
manten geleistet hat, und begrüßt es, dass Indien und Namibia
für 2008 den Vorsitz beziehungsweise den stellvertretenden
Vorsitz des Prozesses übernehmen;

21. ersucht den Vorsitz des Kimberley-Prozesses, der
Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung
einen Bericht über die Umsetzung des Prozesses vorzulegen;

22. beschließt, den Punkt „Die konfliktfördernde Rolle
von Diamanten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer drei-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/12
Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 26. November 2007,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/62/L.13 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Albanien, An-
dorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien, Barbados,
Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bra-
silien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Däne-
mark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ga-
bun, Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guinea, Guyana,
Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien,
Kambodscha, Kanada, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marshallinseln, Mexi-
ko, Mongolei, Montenegro, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Sambia, Samoa,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Tadschikistan, Timor-
Leste, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

62/12. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 61/15 vom 20. Novem-

ber 2006 und alle ihre früheren einschlägigen Resolutionen,
sowie unter Hinweis darauf, dass das Römische Statut des

Internationalen Strafgerichtshofs39 die Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen bekräftigt,

erneut auf die historische Bedeutung der Verabschiedung
des Römischen Statuts hinweisend, die sich am 17. Juli 2008
zum zehnten Mal jährt,

betonend, dass Gerechtigkeit, insbesondere die Aufarbei-
tung von Unrecht in Konflikt- und Postkonfliktgesellschaf-
ten, ein grundlegender Baustein eines dauerhaften Friedens
ist,

überzeugt, dass die Beendigung der Straflosigkeit uner-
lässlich ist, damit eine Gesellschaft, die sich in einem Kon-
flikt befindet oder dabei ist, einen Konflikt zu überwinden,
vergangene Übergriffe gegen von bewaffneten Konflikten be-
troffene Zivilpersonen bewältigen und aufarbeiten und künf-
tige derartige Übergriffe verhindern kann,

mit Befriedigung feststellend, dass der Internationale
Strafgerichtshof bei seinen Analysen, Ermittlungen und Ge-

39 United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002
Nr. 90; öBGBl. III Nr. 180/2002; AS 2002 3743.
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richtsverfahren in verschiedenen Situationen und Fällen, die
ihm von Vertragsstaaten des Römischen Statuts und vom Si-
cherheitsrat im Einklang mit dem Römischen Statut unter-
breitet wurden, beträchtliche Fortschritte erzielt hat,

daran erinnernd, dass die seitens der Staaten, der Verein-
ten Nationen und anderer internationaler und regionaler Or-
ganisationen gewährte wirksame und umfassende Zusam-
menarbeit und Unterstützung in allen Aspekten des Mandats
des Internationalen Strafgerichtshofs auch weiterhin eine we-
sentliche Voraussetzung dafür ist, dass dieser seine Tätigkeit
durchführen kann,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Generalsekretär
für die wirksame und effiziente Hilfe, die er dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof im Einklang mit dem Abkommen über
die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und dem
Internationalen Strafgerichtshof („Beziehungsabkommen“)40

gewährt,

in Anerkennung des von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 58/318 vom 13. September 2004 gebilligten Be-
ziehungsabkommens, namentlich von Ziffer 3 der Resolution
betreffend die vollständige Übernahme aller Kosten, die den
Vereinten Nationen als Ergebnis der Durchführung des Be-
ziehungsabkommens entstehen41, das einen Rahmen für die
weitere Zusammenarbeit zwischen dem Internationalen Straf-
gerichtshof und den Vereinten Nationen schafft, innerhalb
dessen die Vereinten Nationen die Feldaktivitäten des Ge-
richtshofs erleichtern könnten, und den Abschluss gegebe-
nenfalls erforderlicher ergänzender Abmachungen und Ver-
einbarungen befürwortend,

unter Begrüßung der kontinuierlichen Unterstützung, die
der Internationale Strafgerichtshof von der Zivilgesellschaft
erhält,

in Anerkennung der Rolle des Internationalen Strafge-
richtshofs in einem multilateralen System, dessen Ziel darin
besteht, die Straflosigkeit zu beenden, die Herrschaft des
Rechts herzustellen, die Achtung vor den Menschenrechten
zu fördern und zu festigen und im Einklang mit dem Völker-
recht und den Zielen und Grundsätzen der Charta einen dau-
erhaften Frieden herbeizuführen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Internationalen
Strafgerichtshof für die Hilfe, die er dem Sondergerichtshof
für Sierra Leone gewährt,

1. begrüßt den Bericht des Internationalen Strafge-
richtshofs für 2006-200742;

2. heißt die Staaten willkommen, die im vergangenen
Jahr Vertragsparteien des Römischen Statuts des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs39 geworden sind, und fordert alle
Staaten in allen Weltregionen, die noch nicht Vertragspartei-
en des Römischen Statuts sind, auf, zu erwägen, es unverzüg-
lich zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten;

3. heißt die Vertragsstaaten des Römischen Statuts und
die Nichtvertragsstaaten willkommen, die Vertragsparteien
des Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten
des Internationalen Strafgerichtshofs43 geworden sind, und
fordert alle Staaten, die noch nicht Vertragspartei des Über-
einkommens geworden sind, auf, dies zu erwägen;

4. fordert die Vertragsstaaten des Römischen Statuts
auf, sofern sie es noch nicht getan haben, innerstaatliche
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Verpflichtungen aus
dem Römischen Statut zu erlassen und mit dem Internationa-
len Strafgerichtshof bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
zusammenzuarbeiten, und verweist auf die von Vertragsstaa-
ten diesbezüglich bereitgestellte technische Hilfe;

5. begrüßt die Zusammenarbeit und Hilfe, die dem In-
ternationalen Strafgerichtshof von Vertragsstaaten und Nicht-
vertragsstaaten, den Vereinten Nationen und anderen interna-
tionalen und regionalen Organisationen bislang gewährt wur-
de, und fordert die zur Zusammenarbeit verpflichteten Staa-
ten auf, diese Zusammenarbeit und Hilfe künftig zu gewäh-
ren, insbesondere in Bezug auf die Festnahme und Überstel-
lung, die Vorlage von Beweisen, den Schutz und die Umsied-
lung von Opfern und Zeugen und die Vollstreckung von Stra-
fen;

6. bittet die Regionalorganisationen, den Abschluss
von Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit dem In-
ternationalen Strafgerichtshof zu erwägen;

7. erinnert daran, dass auf Grund des Artikels 12 Ab-
satz 3 des Römischen Statuts ein Staat, der nicht Vertragspar-
tei des Römischen Statuts ist, durch Hinterlegung einer Erklä-
rung beim Kanzler des Internationalen Strafgerichtshofs die
Ausübung der Gerichtsbarkeit durch den Gerichtshof in Be-
zug auf bestimmte, in Absatz 2 des Artikels genannte Verbre-
chen anerkennen kann;

8. ermutigt alle Vertragsstaaten, die Interessen, den
Hilfebedarf und das Mandat des Internationalen Strafge-
richtshofs zu berücksichtigen, wenn entsprechende Angele-
genheiten bei den Vereinten Nationen erörtert werden;

9. hebt hervor, wie wichtig die uneingeschränkte
Durchführung des Beziehungsabkommens40 ist, das einen
Rahmen für die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden
Organisationen und für Konsultationen zu Angelegenheiten
gemeinsamen Interesses bildet, gemäß den Bestimmungen
des Abkommens und in Übereinstimmung mit den einschlä-
gigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und
des Römischen Statuts, und hebt außerdem hervor, dass der
Generalsekretär die Generalversammlung auf ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung über die den Vereinten Nationen im Zu-
sammenhang mit der Hilfe für den Internationalen Strafge-
richtshof entstandenen Kosten und erhaltenen Kostenerstat-
tungen informieren muss;

40 Siehe A/58/874 und Add.1.
41 Artikel 10 und 13 des Beziehungsabkommens.
42 Siehe A/62/314.

43 United Nations, Treaty Series, Vol. 2271, Nr. 40446. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1138; LGBl. 2004
Nr. 213; öBGBl. III Nr. 13/2005.
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10. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
Tätigkeit der Vereinten Nationen44, in dem der Generalsekre-
tär feststellt, dass er die Politik der Hilfe und Unterstützung
für den Internationalen Strafgerichtshof bei allen seinen Tä-
tigkeiten unter voller Achtung des unabhängigen Charakters
des Gerichtshofs fortsetzen wird;

11. nimmt davon Kenntnis, dass das Verbindungsbüro
des Internationalen Strafgerichtshofs zum Amtssitz der Ver-
einten Nationen nun voll funktionsfähig ist, und legt dem Ge-
neralsekretär nahe, mit diesem Büro auch künftig eng zusam-
menzuarbeiten;

12. legt den Staaten nahe, zu dem Treuhandfonds zu
Gunsten der Opfer von Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit
des Internationalen Strafgerichtshofs unterliegen, und der
Angehörigen der Opfer beizutragen, und nimmt mit Dank
Kenntnis von den bislang an den Treuhandfonds entrichteten
Beiträgen;

13. nimmt Kenntnis von der Tätigkeit der allen Staaten
gleichberechtigt offen stehenden Sonderarbeitsgruppe zum
Verbrechen der Aggression und legt allen Staaten nahe, die
aktive Mitwirkung in der Arbeitsgruppe zu erwägen, mit dem
Ziel, Vorschläge für eine Bestimmung über das Verbrechen
der Aggression auszuarbeiten, im Einklang mit Artikel 123
des Römischen Statuts;

14. nimmt unter Hinweis darauf, dass die Versammlung
der Vertragsstaaten des Römischen Statuts gemäß Artikel 112
Absatz 6 des Statuts am Sitz des Internationalen Strafge-
richtshofs oder am Amtssitz der Vereinten Nationen tagt, von
dem von der Versammlung der Vertragsstaaten auf ihrer vier-
ten Tagung gefassten Beschluss Kenntnis, ihre sechste Ta-
gung in New York abzuhalten, sieht der sechsten Tagung der
Versammlung der Vertragsstaaten vom 30. November bis
14. Dezember 2007 in New York sowie der Wiederaufnahme
der sechsten Tagung vom 2. bis 6. Juni 2008 in New York mit
Interesse entgegen und ersucht den Generalsekretär, im Ein-
klang mit dem Beziehungsabkommen und der Resolution
58/318 die benötigten Dienste und Einrichtungen zur Verfü-
gung zu stellen;

15. legt den Staaten nahe, so zahlreich wie möglich an
den Versammlungen der Vertragsstaaten teilzunehmen, bittet
die Staaten, Beiträge zu dem Treuhandfonds für die Teilnah-
me der am wenigsten entwickelten Länder zu leisten, und
nimmt mit Dank Kenntnis von den bisher an den Treuhand-
fonds entrichteten Beiträgen;

16. bittet den Internationalen Strafgerichtshof, der Ge-
neralversammlung zur Behandlung auf ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung im Einklang mit Artikel 6 des Beziehungsab-
kommens einen Tätigkeitsbericht für 2007-2008 vorzulegen.

RESOLUTION 62/79

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 6. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/62/L.14 und Add.1, eingebracht von: Armenien, Belarus, Ka-
sachstan, Kirgisistan, Mongolei, Philippinen, Russische Födera-
tion, Tadschikistan, Thailand, Turkmenistan, Usbekistan.

62/79. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Eurasischen Wirtschaftsgemein-
schaft

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/84 vom 9. Dezem-
ber 2003, mit der sie der Eurasischen Wirtschaftsgemein-
schaft Beobachterstatus in der Generalversammlung gewähr-
te, 

sowie unter Hinweis darauf, dass es unter anderem Ziel
der Vereinten Nationen ist, eine internationale Zusammenar-
beit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftli-
cher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen,

ferner unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Ver-
einten Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der
Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen durch regionale
Zusammenarbeit befürwortet werden, 

davon Kenntnis nehmend, dass der Eurasischen Wirt-
schaftsgemeinschaft auch Transformationsländer angehören,
und in diesem Zusammenhang auf ihre Resolution 61/210
vom 20. Dezember 2006 verweisend, in der sie das System
der Vereinten Nationen bat, den Dialog mit den Organisatio-
nen der regionalen und subregionalen Zusammenarbeit, de-
nen auch Transformationsländer angehören und die sich unter
anderem darum bemühen, ihren Mitgliedern bei der vollen In-
tegration in die Weltwirtschaft behilflich zu sein, zu verstär-
ken und die Unterstützung für sie zu erhöhen,

in Anbetracht dessen, dass in dem Vertrag über die Grün-
dung der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft45 das Be-
kenntnis der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zu den Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen sowie zu den allge-
mein akzeptierten Grundsätzen und Normen des Völkerrechts
bekräftigt wird,

überzeugt, dass die Festigung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen und der Eurasischen
Wirtschaftsgemeinschaft zur Förderung der Ziele und Grund-
sätze der Vereinten Nationen beiträgt, 

1. nimmt Kenntnis von den Tätigkeiten der Eurasischen
Wirtschaftsgemeinschaft zur Unterstützung der Ziele der
Vereinten Nationen durch die Stärkung der regionalen Zu-
sammenarbeit auf Gebieten wie Handel und wirtschaftliche
Entwicklung, Errichtung einer Zollunion, Energie, Verkehr,
Landwirtschaft und Agroindustrie, Regulierung der Migra-
tion, Banken- und Finanzwesen, Kommunikation, Bildung,

44 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundsechzigste Ta-
gung, Beilage 1 (A/62/1). 45 United Nations, Treaty Series, Vol. 2212, Nr. 39321.




